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Eckpunkte der Reform des Bilanzrechts 

 (Begriffe mit * sind im Glossar erläutert) 

 

Die Unternehmen in Deutschland brauchen eine moderne Bilanzierungsgrundlage. Der Ent-

wurf eines Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) sorgt dafür, dass das bewährte, 

kostengünstige und einfache HGB-Bilanzrecht auf Dauer beibehalten und für den Wettbe-

werb mit den internationalen Rechnungslegungsstandards gestärkt wird.  

Im Vordergrund der Reform stehen zum einen die Deregulierung und Kostensenkung insbe-

sondere für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das Vorhaben fügt sich ein in 

die Initiative der Bundesregierung, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger von über-

flüssiger Bürokratie und den damit verbundenen Kosten zu entlasten, um so Innovations- 

und Investitionskräfte freizusetzen.  

Zweiter Schwerpunkt ist die Verbesserung der Aussagekraft des handelsrechtlichen Jahres-

abschlusses*. Von den Unternehmen wird dadurch der Druck genommen, internationale 

Rechnungslegungsstandards anzuwenden. Um zu einer aussagekräftigeren Bilanzierung 

nach HGB zu kommen, wird in zwei Bereichen mehr Aufwand bei der Bilanzierung erforder-

lich sein - bei der Bewertung von  Rückstellungen und der Einbeziehung von Zweckgesell-

schaften in den Konzernabschluss. Im Ergebnis wird das HGB-Bilanzrecht den Unternehmen 

eine vollwertige Alternative zu den internationalen Rechnungslegungsstandards bieten, ohne 

deren Nachteile (hohe Komplexität, hoher Zeitaufwand, hohe Kosten) zu übernehmen. 
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Im Einzelnen: 

 

1) Deregulierung 

Der Gesetzentwurf entlastet die Unternehmen von vermeidbarem Bilanzierungsaufwand. 

Mittelständische Einzelkaufleute und Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG) die nur 

einen kleinen Geschäftsbetrieb unterhalten, werden von der handelsrechtlichen Buchfüh-

rungs- und Bilanzierungspflicht befreit. Für Kapitalgesellschaften wie AG und GmbH werden 

ebenfalls Befreiungen und Erleichterungen bei der Bilanzierung vorgesehen. Insgesamt ist 

aufgrund dieser Maßnahmen mit einer Senkung der Gesamtkosten für Buchführung, Ab-

schlussaufstellung, Abschlussprüfung und Abschlussoffenlegung in Höhe von ungefähr 1,3 

Mrd. €  zu rechnen. 

 

Konkret geht es um folgende Maßnahmen: 

 

-  Einzelkaufleute und Personenhandelsgesellschaften, die bestimmte Schwellenwerte 

(500.000,- € Umsatz und 50.000,- € Gewinn pro Geschäftsjahr) nicht überschreiten, wer-

den von der Verpflichtung zur Buchführung und Bilanzierung nach den handelsrechtli-

chen Vorschriften befreit. Dies wird zu einer Entlastung der mittelständischen Unterneh-

men in einer Höhe von etwa € 1 Mrd. führen.  

 

- Die Größenklassen, die darüber entscheiden, welche Informationspflichten ein Unter-

nehmen treffen, werden angehoben: Die Schwellenwerte für Bilanzsumme und Umsatz-

erlöse in § 267 HGB werden um 20% erhöht. So kommen mehr Unternehmen als bisher 

in den Genuss der Erleichterungen, die für kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften 

gelten. Sie müssen künftig weniger Aufwand bei der handelrechtlichen Rechnungslegung 

treiben. 

 

Abhängig davon, ob es als kleine, mittelgroße und große Kapitalgesellschaft gilt, muss 

ein Unternehmen mehr oder weniger weit reichende Informationspflichten erfüllen. Kleine 

Kapitalgesellschaften brauchen z. B. ihren Jahresabschluss nicht von einem Abschluss-

prüfer prüfen zu lassen und müssen nur die Bilanz*, nicht aber die Gewinn- und Verlust-

rechnung* offenlegen. Mittelgroße Kapitalgesellschaften können auf einer Reihe von An-

gaben verzichten, die große Kapitalgesellschaften machen müssen, und dürfen Bilanz-

positionen zusammenfassen.   
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• Als klein sind künftig solche Kapitalgesellschaften zu klassifizieren, die nicht mehr 

als  

- rd. € 4,8 Mio. Bilanzsumme (bisher rd. € 4 Mio.), 

- rd. € 9,8 Mio. Umsatzerlöse (bisher rd. € 8 Mio.), 

- 50 Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt 

aufweisen. Von den Kriterien muss eine Kapitalgesellschaft mindestens zwei er-

füllen, um als klein klassifiziert zu werden.  

 

• Als mittelgroß sind künftig solche Kapitalgesellschaften zu klassifizieren, die nicht 

mehr als 

- rd. € 19,2 Mio. Bilanzsumme (bisher rd. € 16 Mio.), 

- rd. € 38,5 Mio. Umsatzerlöse (bisher rd. € 32 Mio.), 

- 250 Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt aufweisen. 

 

Konkret folgt daraus, dass ungefähr 20% der bisher als „groß“ geltenden Kapitalgesell-

schaften künftig „mittelgroß“ sind und etwa 20% der bisherigen „mittelgroßen“ Kapitalge-

sellschaften künftig als „klein“ gelten. In Zahlen: rund 1.600 Kapitalgesellschaften werden 

künftig nicht mehr „groß“, sondern „mittelgroß“ sein. Rund 7.400 Kapitalgesellschaften 

werden künftig nicht mehr „mittelgroß“, sondern „klein“ sein. Dies kann sich für die Unter-

nehmen in einer Kostenersparnis von 169 Mio. € (für die Herabstufung von groß auf mit-

telgroß) und 113,5 Mio.  € (bei der Herabstufung von mittelgroß auf klein) auswirken. Ins-

gesamt kann dies zu einer Ersparnis von ungefähr 280 Mio. € führen. 

 

-  Auch für die großen Kapitalmarktunternehmen kann es zu Kosteneinsparungen kommen: 

Diese Unternehmen können schon heute zusätzlich zu dem handelsrechtlichen Jahres-

abschluss einen IFRS-Jahresabschluss aufstellen und offen legen. Diese Möglichkeit 

wird vereinfacht. Künftig reicht es aus, wenn das Unternehmen einen IFRS-

Jahresabschluss aufstellt und offen legt und dessen Anhang eine Bilanz und eine Ge-

winn- und Verlustrechnung enthält, die nach HGB-Bilanzrecht aufgestellt wurden. Die Bi-

lanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden für Zwecke der Gewinnausschüttung 

und Besteuerung benötigt. Damit erübrigt sich die Aufstellung eines kompletten Anhangs 

nach den HGB-Vorschriften. 
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2) Verbesserung der Aussagekraft der HGB-Abschlüsse 

Das modernisierte HGB-Bilanzrecht ist die Antwort auf die International Financial Accounting 

Standards (IFRS), die vom International Accounting Standards Board (IASB) herausgegeben 

werden. Die IFRS sind auf kapitalmarktorientierte Unternehmen* zugeschnitten; dienen also 

dem Informationsbedürfnis von Finanzanalysten, berufsmäßigen Investoren und anderen 

Kapitalmarktteilnehmern. Die weit überwiegende Anzahl der rechnungslegungspflichtigen 

deutschen Unternehmen nimmt den Kapitalmarkt aber gar nicht in Anspruch. Es ist deshalb 

nicht zu rechtfertigen, alle rechnungslegungspflichtigen Unternehmen auf die kostenintensi-

ven und hochkomplexen IFRS zu verpflichten. Auch der kürzlich vom IASB veröffentlichte 

Entwurf eines Standards „IFRS für kleine und mittelgroße Unternehmen“ ist keine gangbare 

Alternative für die Aufstellung eines informativen Jahresabschlusses. Die Praxis in Deutsch-

land hat den Entwurf scharf kritisiert, weil seine Anwendung – im Verhältnis zum HGB-

Bilanzrecht –immer noch viel zu kompliziert und kostenträchtig wäre. 

 

Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz wählt deshalb einen anderen Ansatz: Es baut das 

bewährte HGB-Bilanzrecht zu einem Regelwerk aus, das den internationalen Rechnungsle-

gungsstandards gleichwertig, aber wesentlich kostengünstiger und in der Praxis einfacher zu 

handhaben ist. Insbesondere bleibt es dabei, dass die HGB-Bilanz Grundlage der steuerli-

chen Gewinnermittlung und der Ausschüttungsbemessung ist Dies ermöglicht insbesondere 

den mittelständischen Unternehmen, nur ein Rechenwerk – die sog. Einheitsbilanz* – aufzu-

stellen, das Grundlage für alle genannten Zwecke ist. 

 

Mit folgenden Maßnahmen wird die Aussagekraft des handelsrechtlichen Jahresabschlusses 

verbessert: 

 

-  Selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 

Immaterielle selbstgeschaffene Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wie 

zum Beispiel Patente oder Know-how sind künftig in der HGB-Bilanz anzusetzen. Das 

ist vor allem für innovative Unternehmen wichtig, die intensiv forschen und entwickeln 

- beispielsweise die chemische oder pharmazeutische Industrie oder die Automobilin-

dustrie nebst ihren Zulieferern. Insbesondere profitieren auch kleine und sogenannte 

Start-up-Unternehmen von der Vorschrift. Auch sie können ihre Entwicklungen – ihr 

Potential – künftig in der Handelsbilanz zeigen. Dadurch können die Unternehmen ih-

re Eigenkapitalbasis ausbauen und ihre Fähigkeit verbessern, sich am Markt kosten-

günstig weiteres Kapital zu beschaffen. Steuerlich bleiben die Aufwendungen aber 
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nach wie vor abzugsfähig; sie stehen auch nicht für die Gewinnausschüttung zur Ver-

fügung. Das fördert die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands als Standort für innovati-

ve Unternehmen. 

 

   Beispiele: 

 

Ein großer Teil der in der pharmazeutischen Industrie anfallenden Kosten entfällt auf die Erfor-

schung und Entwicklung neuer Medikamente. Wenn sich künftig beispielsweise aus klinischen 

Studien ergibt, dass ein Medikament die Marktzulassung erhalten wird, sind die Entwicklungs-

kosten als Herstellungskosten eines selbst erstellten Vermögensgegenstandes des Anlagever-

mögens, beispielweise eines Patents oder von einfachem Know-how zu aktivieren und nicht, 

wie bisher, aufwandswirksam zu erfassen. Das heißt, die Gewinn- und Verlustrechnung des Un-

ternehmens wird nicht belastet, und der bilanzielle Gewinn fällt höher aus. 

 

Ein Start-up-Unternehmen, das sich beispielsweise mit der Entwicklung von Software befasst, 

hat die Kosten für die Entwicklung der Software als Herstellungskosten der Software innerhalb 

der selbsterstellten immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auszuweisen 

und nicht, wie bisher, aufwandswirksam zu erfassen. 

 

 

 

- Bewertung der zu Handelszwecken erworbenen Finanzinstrumente* zum Zeitwert 
Finanzinstrumente wie Aktien, Schuldverschreibungen, Fondsanteile und Derivate* 

(Optionen*, Forwards*, Swaps*), die zu Handelszwecken erworben sind, werden künf-

tig bei allen Unternehmen zum Bilanzstichtag mit dem Zeitwert bewertet. Das verein-

facht und vereinheitlicht die handelsrechtliche Rechnungslegung, ist international üblich 

und wird nun auch im HGB-Bilanzrecht verankert.  

 

Das bedeutet: Wenn sich Wertänderungen des Finanzprodukts ergeben, ohne dass 

das Unternehmen den Gewinn durch einen Verkauf des Papiers realisiert hat, wird die 

Wertänderung in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Letztlich fließen damit nicht 

nur die realisierten, sondern in begrenztem Umfang auch die jederzeit realisierbaren 

Gewinne und Verluste in die Gewinn- und Verlustrechnung ein. Damit wird eine sach-

gerechte bilanzielle Erfassung von zu Handelszwecken erworbenen Finanzinstrumen-

ten ermöglicht. Die Bilanzierung folgt der internen Risikosteuerung; ihre praktische 

Handhabung wird dadurch wesentlich vereinfacht. 
 
   Beispiel: 

 

Eine Bank kauft 10 Aktien zu einem Kurs von 100 €  pro Aktie. Die Aktien wurden mit der Ziel-

setzung erworben, Kursgewinne zu erzielen und können börsentäglich wieder verkauft werden. 



BMJ – Mitteilung für die Presse Seite 6  

Zum Bilanzstichtag haben die Aktien einen Kurs von 120 € pro Aktie. Da die Aktien mit dem 

Zeitwert zu bewerten sind, sind sie in der Bilanz mit insgesamt 1.200 €  (10 Stück x 120 €) an-

zusetzen. Es ergibt sich für die Bank  ein Gewinn von 200 €. Auf Grundlage des bisher gelten-

den Anschaffungskostenprinzips wären die Aktien mit den Anschaffungskosten von 1.000 €  (10 

Stück x 100 €) anzusetzen. Der Kursgewinn von 200 €  nicht zu vereinnahmen gewesen, solan-

ge er nicht durch einen Verkauf der Aktien realisiert wurde. 

 

 

- Änderung der Rückstellungsbewertung 
Rückstellungen von Unternehmen für künftige Verpflichtungen werden in Zukunft realis-

tischer bewertet. Die Art, wie Rückstellungen gegenwärtig bilanzrechtlich behandelt 

werden, wird in der öffentlichen Diskussion immer wieder als Schwachstelle der han-

delsrechtlichen Rechnungslegung bezeichnet. Gerade bei Pensionsrückstellungen las-

se sich heute in der handelsrechtlichen Rechnungslegung die wahre Belastung der Un-

ternehmen nicht ablesen, weil die bisherigen Wertansätze nach übereinstimmender 

Einschätzung zu niedrig seien. 

 

Bei der Bewertung der Rückstellungen sollen deshalb künftige Entwicklungen (Lohn-, 

Preis- und Personalentwicklungen) stärker als bisher berücksichtigt werden. Zudem 

sind die Rückstellungen künftig abzuzinsen. Die Bewertung der Rückstellungen wird al-

so dynamisiert. Die Neuregelung wird zumindest bei den Pensionsrückstellungen zu 

einer Erhöhung führen. Dies ist aber unerlässlich, wenn man zu einer realitätsgerech-

ten Rückstellungsbewertung gelangen will. Um diese Effekte abzumildern, sieht der 

Entwurf die Möglichkeit vor, die Rückstellung über einen Zeitraum von mehreren Jah-

ren anzusammeln. Die steuerlichen Vorschriften in diesem Punkt bleiben unverändert. 
 
  Beispiel: 

 

 Der Grund und Boden eines Unternehmen ist mit Chemikalien verseucht. Die Behörden geben 

dem Unternehmen auf, die Altlast zu beseitigen, sobald das Unternehmen seinen Geschäftsbe-

trieb einstellt. Damit  ist in fünf Jahren zu rechnen. Zum Bilanzstichtag betragen die Kosten für 

den einzusetzenden Bagger 100 € /Std. Es ist davon auszugehen, dass die Baggerstunde in 

fünf Jahren 120 €  kostet. Nach der bisherigen Rechtslage ist für die Bemessung der Rückstel-

lung – dem Stichtagsprinzip folgend – von 100 € /Std. auszugehen, künftig hingegen von 120 €, 

weil die künftigen Entwicklungen zu berücksichtigen sind. 

 
 
 

- Abschaffung nicht mehr zeitgemäßer Wahlrechte 
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Darüber hinaus wird das HGB-Bilanzrecht vom „Ballast“ der vergangenen Jahre befreit. 

Nicht mehr zeitgemäße Bilanzierungsmöglichkeiten, die den Unternehmen eingeräumt 

wurden, einem informativen und insbesondere vergleichbaren Jahresabschluss aber 

entgegenstehen, werden eingeschränkt oder aufgehoben. Dies gilt beispielsweise für 

die auch steuerlich nicht anerkannte Möglichkeit, Rückstellungen für eigenen künftigen 

Instandsetzungsaufwand zu bilden. 

 

   Beispiel: 

 

Ein Unternehmen renoviert die ihm gehörenden Verwaltungs- und Betriebsgebäude im Abstand 

von zehn Jahren. Den zur Durchführung der Renovierung erforderlichen Betrag sammelt das 

Unternehmen – ohne dass bereits Vereinbarungen über die Durchführung der Renovierung mit 

Dritten getroffen worden wären – über die Dauer der zehn Jahre in einer steuerlich nicht aner-

kannten Aufwandsrückstellung an. Derartige steuerlich nicht anerkannte Aufwandsrückstellun-

gen können künftig nicht mehr gebildet werden. 

 

-  Transparenz bezüglich der Zweckgesellschaften* 

Der Gesetzentwurf enthält auch Vorschläge für mehr Information und Transparenz  

im handelsbilanziellen Umgang mit Zweckgesellschaften. Die wirtschaftliche Situation 

der Zweckgesellschaft und das wirtschaftliche Risiko für den Konzern sollen besser 

aus dem Jahresabschluss des Konzerns abzulesen sein. 

Zum einen müssen die Unternehmen künftig schon dann in den Konzernabschluss 

einbezogen werden, wenn sie unter der einheitlichen Leitung eines Mutterunterneh-

mens stehen. Bisher kommt es darauf an, ob das Mutterunternehmen an der Zweck-

gesellschaft eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung hält. Außerdem müssen die Un-

ternehmen künftig im Anhang über Art, Zweck und finanzielle Auswirkungen von nicht 

in der Bilanz erscheinenden Geschäften berichten, soweit dies für die Beurteilung der 

Finanzlage notwendig ist. Damit wird eine EU-rechtliche Vorgabe umgesetzt. Außer-

dem haben die Unternehmen künftig darzulegen, welche Überlegungen ihrer Risiko-

einschätzung im Hinblick auf Eventualverbindlichkeiten* zugrunde liegen. Hier genügt 

es nicht, den Abschlussadressaten nur über die Summe der bestehenden Eventual-

verbindlichkeiten zu informieren, die dahinter stehenden Risiken und die Einschät-

zung ihres Eintritts aber im Dunkeln zu lassen. 

 

-  Weitere, aus EU-rechtlichen Vorgaben resultierende Änderungen 

Die sonstigen EU-rechtlichen Vorgaben, insbesondere die Vorgaben zum Unterneh-

mensführungsbericht und zur Einrichtung eines Prüfungsausschusses werden „eins 
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zu eins“ – also mit geringst möglicher Belastung für die Unternehmen – in deutsches 

Recht umgesetzt. Zum Beispiel müssen kapitalmarktorientierte Unternehmen, die be-

reits ein Aufsichtsorgan haben, jedenfalls dann keinen Prüfungsausschuss einrichten, 

wenn dessen Aufgaben durch das Aufsichtsorgan wahrgenommen werden. Auch 

werden den Unternehmen keine Vorgaben für die Einrichtung eines internen Risiko-

managementsystems gemacht. Die Entscheidung über die Einrichtung und die Art 

und dem Umfang eines Risikomanagementsystems liegt im Aufgabenbereich der ge-

schäftsführenden Organe eines Unternehmens.  

 

3) Zeitplan 

Der Entwurf eines Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes wird in den nächsten Tagen den 

anderen Bundesministerien – insbesondere dem Bundesministerium der Finanzen und dem 

Bundesministerium für Wirtschaft – zum Zweck der Diskussion zugeleitet. Danach wird der 

Entwurf auf der Internetseite des Bundesministeriums der Justiz veröffentlicht und den betei-

ligten Kreisen, also insbesondere den Wirtschaftsverbänden und dem Regierungen der Län-

der übermittelt. Der größte Teil der neuen Vorschriften soll nach dem gegenwärtigen Stand 

erstmals auf Geschäftsjahre Anwendung finden, die im Kalenderjahr 2009 beginnen. Erleich-

terungen, insbesondere die Erhöhung der Schwellenwerte, können teilweise schon für das 

Geschäftsjahr 2008 in Anspruch genommen werden. Das Gesetz bedarf der Zustimmung 

des Bundesrates. 

 

 

Glossar: 

- Anlagevermögen: Bestandteil des Vermögens, also auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Das 

Anlagevermögen ist das Vermögen, das dazu bestimmt ist, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. 

Dazu gehören beispielsweise die Produktionsgebäude und Produktionsmaschinen eine Produktionsun-

ternehmens. 

- Bilanz: Gegenüberstellung des Vermögens (Aktivseite der Bilanz) sowie der Schulden und des Eigenka-

pitals (Passivseite der Bilanz) eines Kaufmanns zum Ende eines Geschäftsjahres. 

- Derivate: Zusammenfassender Begriff für Finanzprodukte wie Optionen, Swaps oder Forwards zum 

Kauf oder Verkauf von beispielsweise Wertpapieren auf Termin. 

-  Eigenkapital: Vermögen - Schulden = Eigenkapital. 

- Eventualverbindlichkeiten: Auf vertraglicher Grundlage beruhende, rechtlich mögliche Inanspruch-

nahme des Kaufmanns, mit der aus Sicht des Abschlussstichtages nicht konkret zu rechnen ist. 

- Finanzinstrumente: Vertragliche Verpflichtungen, die mittel- oder unmittelbar auf den Austausch von 

Zahlungsmitteln gerichtet sind (Aktien, Schuldverschreibungen, Derivate). 
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- Forwards: Verpflichtender Vertrag über den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren o.ä. zu einem vorher 

bestimmte Preis auf Termin. 

-  Gewinn- und Verlustrechnung: Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjah-

res. 

- Internationale Rechnungslegungsstandards: Hier verwandt als synonym für die International Financi-

al Reporting Standards (IFRS). Die IFRS sind innerhalb der EU für kapitalmarktorientierte Unternehmen, 

die einen Konzernabschluss aufstellen müssen, verbindlich. 

- International Accounting Standards Board (IASB): Privatrechtlich organisierte Einrichtung mit Sitz in 

London, die die IFRS erarbeitet. Ziel des IASB ist es, die IFRS als weltweit einheitlich anzuwendende 

Rechnungslegungsstandards durchzusetzen. 

- Jahresabschluss: Oberbegriff; er umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und - bei Kapi-

talgesellschaften - den Anhang. 

-  Kapitalmarktorientiertes Unternehmen: Unternehmen, das Aktien oder Schuldverschreibungen zum 

Handel auf einem geregelten Markt ausgegeben hat. 

- Geregelter Markt: Marktsegment an den deutschen Börsen. 

- Optionen: (Wahl-)Recht zum Kauf eines Wertpapiers zu einem vorher bestimmten Preis. 

- Swaps: Geschäft über den Austausch von Zahlungsströmen (Bsp. Tausch eines fixen gegen einen vari-

ablen Zins). 

- Zweckgesellschaft: Selbständiger Rechtsträger (meist jur. Person oder Stiftung). Die Verbindung eines 

Unternehmens zu einer Zweckgesellschaft ist regelmäßig so gestaltet, dass diese nicht in den Konzern-

abschluss einbezogen (konsolidiert) zu werden braucht. Mit der Zweckgesellschaft können unterschiedli-

che "Zwecke" verfolgt werden. Meist dient sie der "bilanzbefreienden" Verlagerung von Vermögensge-

genständen und Schulden, z.B. bei Leasingobjektgesellschaften. Mit der bilanzbefreienden Verlagerun-

gen von Vermögensgegenständen und Schulden kommt es bei dem auslagernden Unternehmen zu ei-

ner Bilanzverkürzung. Dies führt regelmäßig zu einer Verbesserung der Bilanzkennzahlen. Darüber hin-

aus können Risiken vor den Abschlussadressaten verborgen werden. 

 


